
21.07.2003  

Zuständigkeit der Gemeindearbeiter  

Nachdem mit Herrn Michael Zimmermann die Gemeindearbeiter wieder vollzählig sind, werden die 
Zuständigkeiten wie folgt geregelt: 
 
 
Ralf Buss:  
 
- Wirtschaftswege, gräben, Einläufe  
- Kindergarten  
- Rathaus  
- Grillplatz  
- Straßenbeleuchtung  
 
Ralf Krüger: 
  
- Spielplätze  
- Schule  
- Sportplatz  
- Birkenberghalle  
- 6 Familienhaus  
 
Michael Zimmermann:  
 
- Plätze, Grünflächen/Baumscheiben  
- Friedhof  
- Bushaltestellejn/Papierkörbe  
- Malerarbeiten  
- Straßen/Gehwege  
 
 
Die o.a. Zuständigkeitsregelung heißt auch, dass die Herren für ihren Zuständigkeitsbereich zunächst 
Ansprechpartner sein können, und sie im Rahmen ihrer Kompetenz entscheiden, ob sie bei Anliegen 
den Wünschen nachkommen können oder eine Entscheidung des Ortsbürgermeisters herbeigeführt 
werden muss. 
 
Wenn Dinge auf dem „kleinen Dienstweg“ nicht erledigt werden können, bleibt natürlich der 
Ortsbürgermeister immer Ihr Ansprechpartner, der am Besten im Rathaus montags und donnerstags 
von 17.30 bis 19.30 Uhr (tel. 3 23 44) oder unter tel. 0170 43 20 611 zu erreichen ist.  
Die Vergabe von Grillplatz, Bürgerraum und Birkenberghalle bleibt ausschließlich dem 
Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle dem Beigeordneten vorbehalten. 


